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 Veröffentlicht am 01.07.1959

Norm

EheG §66

EheG §68

ZPO §502 Abs2 Ca6

Rechtssatz

Die Frage, ob das Berufungsgericht, wenn es das Ersturteil dahin abändert, daß die Ehe anstatt aus dem beiderseitigen

gleichteiligen Verschulden der Ehegatten aus dem überwiegenden Verschulden des Ehemannes geschieden wird, zu

prüfen hat, ob die ebenfalls angefochtene Unterhaltsbemessung, die vom Erstgericht nach § 68 EheG erfolgte,

nunmehr dem § 66 des EheG entspricht, betri;t eine Frage des Grundes und nicht der Bemessung und unterliegt

daher die Bekämpfung nicht der Beschränkung des § 502 Abs 2 ZPO.
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Ähnlich; Beisatz: Im Unterhaltsprozeß Frage, ob Unterhalt nach §§ 66, 67 oder § 69 Abs 2 EheG. (T1)
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